
Die digitale Lehre gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mobiles, vernetztes Arbeiten, Lehren und
Lernen gilt als Erfolgsstrategie mit einem hohen Potenzial für unsere Informations- und
Wissensgesellschaft. Medienportale wie Moodle, BSCW, Wordpress, Mahara gehören zur etablierten
Infrastruktur einer Hochschule.

Ein weiterer Trend ist die fortschreitende Einbindung von externen IT-Services wie Microsoft 365,
Facebook, Twitter, GoogleDocs und Dropbox. Dabei gewinnen Technologien wie Smartphone und
Tablet mit ihren vielfältigen Apps zunehmend an Beliebtheit. Immer häufiger werden eigene
Lerninhalte mit Technologien wie Blogs, Wikis, Facebook und YouTube ins Netz gestellt. Auch in
dieser neuen Welt gelten die Regeln des Urheberrechts. Der organisierte Umgang mit geistigem
Eigentum hat hohen Wert für eine Zivilgesellschaft. Dies kann man daran erkennen, dass der
Ausgleich zwischen den Interessen von Urheberinnen und Urhebern und Nutzerinnen und Nutzern
in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO aufgenommen wurde (Universal
Declaration of Human Rights, Art. 27).

Die folgende Darstellung beschreibt primär die Rechtslage in Deutschland. In Österreich und in der
Schweiz ist die Rechtslage im Wesentlichen vergleichbar. Wenn in Österreich und in der Schweiz
andere Regelungen getroffen worden sind, werden die Unterschiede beschrieben.
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